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Zusammenfassende Empfehlung

Wesentliches Ergebnis der Studie ist, dass 
die digitale Vollziehbarkeit von Gesetzen in 
ihrer Vorbereitung eine untergeordnete Rolle 
spielt. Diese ist in ihrer strukturellen Gestal-
tung auch nicht auf eine hinreichende Be-
rücksichtigung entsprechender Hinweise und 
Expertise aus Vollzugsbehörden und anderen 
externen Akteuren ausgerichtet. Aus den mit 
dieser Studie ermittelten Problemen resultie-
ren Handlungsempfehlungen für rechtliche 
und strukturelle Anpassungen der Gesetzes-
vorbereitung, die die Digitaltauglichkeit von 
Gesetzen verbessern:

•	  Zur Verbesserung der digitalen Vollzugs-
tauglichkeit von Gesetzen sollten alle 
Bundesgesetze vor der Beschlussfassung 
durch den Bundestag einem verbindlichen 
Digitalcheck unterzogen werden.

•	 	Angesichts seiner Kompetenzen auf dem 
Gebiet des Bürokratieabbaus ist zu emp-
fehlen, dem Nationalen Normenkontrollrat 
(NKR) die Aufgabe des zentralen Digital-
checks zu übertragen.

•	 	Der Digitalcheck bedarf als Rechtsgrund-
lage einer verbindlichen gesetzlichen Re-
gelung. Diese könnte durch Anpassung 
des NKRG (Gesetz zur Einsetzung eines 
Nationalen Normenkontrollrates) geschaf-
fen werden. Dem NKR sollte als Teil dieser 
Regelungen ein formales Beanstandungs-
recht gegen Gesetzentwürfe eingeräumt 
werden.

•	 	Die Prüfkriterien des Digitalchecks sollten 
von der verantwortlichen Institution selbst 
entwickelt werden. Als Ausgangspunkt 
sollte inhaltlich eine Definition dessen 
stehen, was ein digitaltaugliches Gesetz 
kennzeichnen soll. Wesentliche Kriterien 
bilden:

•	 	Ersetzung der Schriftform durch digi-
tale Alternativen

•	 	Möglichkeit des automatisierten Da-
tenabrufs aus Registern und Fachver-
fahren

•	 	Vereinheitlichung und Modularisierung 
zentraler Rechtsbegriffe

•	 	Werden Gesetzentwürfe durch die Minis-
terialverwaltung entwickelt, ist der Digi-
talcheck durchzuführen, sobald eine erste 
Textfassung, die zur Haus- und Ressortab-
stimmung freigegeben wurde, existiert.

•	 	Soweit Gesetze nach Art. 76 GG aus der 
Mitte des Deutschen Bundestages oder 
durch den Bundesrat eingebracht werden, 
sollten Bundestag und Bundesrat sich hier 
im Rahmen ihrer jeweiligen Geschäfts-
ordnung (GO BT bzw. GO BR) zur unver-
züglichen Weiterleitung eingebrachter 
Entwürfe an den NKR zur Durchführung 
des Digitalchecks verpflichten.
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•	 Der Austausch zwischen und innerhalb 
von Ministerialverwaltung und Vollzugs-
ebene ist durch die Etablierung von Stan-
dards für inter- und in trabehördlicher 
Kommunikation zu verbessern. Zur Vor-
bereitung oder ggf. als Ergänzung zu dem 
durchzuführenden Digitalcheck sollten 
bei geeigneten Vorhaben innovative Zu-
sammenarbeitsformen, etwa in Gestalt 
von Gesetzgebungslaboren, Anwendung 
finden.

•	 	Vollzugsbehörden sollten einen standardi-
sierten Prüf- und Kommunikationsablauf 
bei neuen Gesetzentwürfen entwickeln. 
Dazu gehört die Schaffung einer koordi-
nierenden Stelle in normvollziehenden 

Behörden, die eine einheitliche Anlauf-
stelle im Gesetzgebungsverfahren darstellt 
und Interessen gebündelt kommunizieren 
kann. Digitalisierung muss dabei als Quer-
schnittsthema und nicht länger nur als 
technische Frage verstanden werden. 

Die vorgeschlagenen rechtlichen und struktu-
rellen Veränderungen verschaffen der digita-
len Vollziehbarkeit von Rechtsnormen einen 
erheblich höheren und in Zeiten zunehmend 
digital geprägter Verwaltungstätigkeit und 
Kommunikation angemessenen Stellenwert. 
Insbesondere können sie zu einer besseren 
Strukturierung der Gesetzesvorbereitung und 
rationaleren Abwägungsprozessen beitragen.
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Die großen Potenziale einer digitalisierten Ver-
waltung werden politisch regelmäßig hervorge-
hoben, bisher aber nicht hinreichend genutzt. 
Die vorliegende Studie nimmt die Tätigkeit der 
Legislative als Vorbedingung für den späteren 
Vollzug in den Blick: Nicht digitaltaugliche Ge-
setze erschweren späteres Exekutivhandeln. 
Sie behindern digitale Verwaltungsprozesse 
und automatisierte Prüfungen. Das Festhalten 
an Schriftformerfordernissen verlangsamt die 
Datenerfassung und erschwert einen inter-
behördlichen Datenaustausch. 

Ein digitaler Vollzug wird nicht gelingen, wenn 
die den Aufgaben der Verwaltung zugrunde-
liegenden Gesetze noch auf einen analogen 
Verwaltungsvollzug ausgelegt sind. In Kenntnis 
der bestehenden Defizite nahm schon die ehe-
malige Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD 
in den Koalitionsvertrag 2018 das Ziel auf, alle 
Gesetze auf ihre Digitaltauglichkeit zu prüfen 
und ein erweitertes Normenscreening durch-
zuführen (CDU u.  a. 2018); eine Umsetzung 
unterblieb. In demselben Zeitraum etablier-
te der nördliche Nachbar Dänemark sieben 
Prinzipien einer „digital-ready legislation“, 
welche bereits seit 2018 umgesetzt werden 
und als weitgehend erfolgreich evaluiert wur-
den (Danish Ministry of Finance; Agency for 
Digitisation 2018).

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung für 
die 20. Legislaturperiode wird nunmehr ein-
deutig das Ziel der Einführung eines Digital-
checks im Gesetzgebungsverfahren benannt:  

„Im Vorfeld des Gesetzgebungsverfahrens 
soll die Möglichkeit der digitalen Ausführung 
geprüft werden (Digitalcheck).“ (SPD u.  a. 
2021, S. 9) 

Zudem möchte die Regierung neue Gesetzes-
vorhaben 

„frühzeitig und ressortübergreifend, auch in 
neuen Formaten, diskutieren.“

Ziel der Studie ist es, konkrete Handlungs-
vorschläge zu entwickeln, wie ein derartiger 
Digitalcheck für Gesetzentwürfe zu gestalten 
ist, um eine bestmögliche Berücksichtigung 
der digitalen Vollziehbarkeit von Gesetzen zu 
erreichen. Dabei geht es insbesondere darum, 
an welcher Stelle der Gesetzesentstehung der 
Check ansetzt, wie die inhaltlichen Maßstäbe 
zu entwickeln sind und welche (Abstimmungs-)
Prozesse mit anderen Akteuren den Check 
begleiten. 

Mit der vorliegenden Studie wird der Vorschlag 
unterbreitet, für Gesetzentwürfe der Bundes-
regierung einen Digitalcheck auf Bundesebene 
in der Phase der Vorbereitung eines Gesetzes 
zu etablieren. Diese Gesetzesvorbereitung 
ist dem formellen Gesetzgebungsverfahren 
des Art. 76 GG vorgeschaltet und dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Gesetzesvorlage 
– regelmäßig durch Fachreferentinnen und 
Fachreferenten bzw. Legistinnen und Legis-
ten des zuständigen Ministeriums oder auch 
durch einzelne Fraktionen – erarbeitet und 
abgestimmt wird. Im Gegensatz zum formellen 

1.	 Einleitung
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Gesetzgebungsverfahren ist die Gesetzesvor-
bereitung verfassungsrechtlich nicht veran-
kert. Sie unterliegt vielmehr einem Geflecht 
„soziologischer Legislativkräfte“ (Masing und 
Risse 2018). 

Insbesondere anhand einer Analyse des im 
Jahr 2020 abgeschlossenen Gesetzgebungs-
verfahrens zur Grundrente wird aufgezeigt, 
inwieweit neue Gesetze, die in der Gesetzes-
vorbereitung noch auf einen analogen Vollzug 
ausgerichtet werden, in IT-Umsetzungsprojek-
ten der Verwaltung zu Problemen führen. Auf 
der Basis von Interviews mit Experten aus der 
Sozial- und Ministerialverwaltung sowie aus 
einem Beratungsgremium der Bundesregie-
rung wird erörtert, welche Defizite der bis-
herige Prozess der Gesetzesvorbereitung und 

Gesetzgebung birgt und wie ein Digitalcheck 
institutionell etabliert werden könnte. Neben 
der zentralen Durchführung eines Digitalchecks 
auf Bundesebene befasst sich die Studie auch 
mit dezentralen Prüfmechanismen innerhalb 
vollziehender Behörden, welche die Vollzieh-
barkeit von Gesetzen fördern können. 

Auf dieser Grundlage werden Handlungsemp-
fehlungen zu einer Anpassung der die Geset-
zesvorbereitung gestaltenden Gesetzes- und 
Geschäftsordnungsvorschriften entwickelt. Der 
vorgeschlagene Digitalcheck durch den NKR 
bereits in der Gesetzesvorbereitung und eine 
verbesserte Abstimmung zwischen Legislativ- 
und Exekutivebene können dazu beitragen, 
durch digitaltaugliche Gesetze eine zeitgemäße 
Verwaltungstätigkeit zu fördern. 
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2.1.	 Wissenschaftlicher Hintergrund

Die Verwaltungsdigitalisierung ist stark von 
gesetzlichen Regelungen abhängig, denn an-
ders als im Privatsektor sind im öffentlichen 
Sektor viele Kommunikationswege und Form-
erfordernisse rechtlich kodifiziert. Diese Ab-
hängigkeit impliziert gleichzeitig hohe Anfor-
derungen an die Ausgestaltung von Gesetzen 
mit Bezug zu Verwaltungsleistungen, damit 
sie den E-Government-Ausbau fördern oder 
allgemein digitaltauglich sind. Bislang wird in 
vielen Forschungsarbeiten die Gesetzeslage 
jedoch als Umsetzungsbarriere angeführt (z.B. 
Savoldelli u.  a. 2014), da digitale Kanäle zu 
kompliziert ausgestaltet oder gar nicht erst 
vorgesehen sind, wie etwa bei verpflichtenden 
Schriftformerfordernissen (Kühn 2021). Um 
dieses Problem direkt im Anfangsstadium, also 
schon während des Gesetzgebungsverfahrens, 
anzugehen, hat die digitale Vollziehbarkeit 
von Gesetzen mittlerweile großes Interesse 
in Wissenschaft und Praxis erlangt. 

Ein zentraler Aspekt der oftmals fehlenden 
digitalen Vollzugstauglichkeit von Gesetzen 
geht auf die vielen beteiligten Akteure mit 
jeweils unterschiedlichen Interessen zurück. 
Die Anreize auf der politischen Ebene, Ge-
setze voranzutreiben, sind andere als auf 
der Ausführungsebene (Plesner und Justesen 
2021). So bestehen für Gesetzgebungsrefe-
renten/Legisten auf Bundesebene generell 
wenig Anreize, sich mit Vollzugsfragen bei der 
Gesetzgebung zu beschäftigen, denn in der 

Grundlogik des föderalen Bundesstaats führen 
die Länder Gesetze im eigenen Namen aus,    
Art. 84 Abs. 1 GG (Schuppan u. a. 2018). So 
mag es für politische Akteure opportun sein, 
Gesetze möglichst schnell zu verabschieden, 
um daraus politisches Kapital zu schlagen. 
Dies kann wiederum zu einer unzureichenden 
Berücksichtigung von Digitalisierungsaspekten 
führen, wie es etwa das Beispiel der Grund-
rente eindrücklich zeigt. 

Als Gegenmaßnahme wird vermehrt eine Art 
„Digitalcheck“ angeführt, der im Folgenden 
als eine Prüfung von Gesetzentwürfen auf ihre 
digitale Vollziehbarkeit, Machbarkeit und digi-
tale Sinnhaftigkeit verstanden wird. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse sind einige Institutionen 
bereits dazu übergegangen, entsprechende 
Mechanismen im Gesetzgebungsverfahren 
zu implementieren. Für die Rechtssetzungs-
verfahren der EU sind etwa Handlungsanlei-
tungen für eine bessere digitale Umsetzung 
von Gesetzen in der Better Regulation Toolbox 
festgeschrieben (European Commission o. J.). 
Anstatt konkreter Fragen zu Digitalaspekten 
erfolgt allerdings ein Verweis auf andere be-
hördliche Stellen und keine unmittelbare Be-
reitstellung von Lösungsoptionen. Dagegen 
gilt Dänemark als Vorreiternation mit der 
Einführung der sogenannten digital-ready 
legislation, dem ein Digitalmonitoring wäh-
rend des gesamten Gesetzgebungsprozesses 
zugrunde liegt (Danish Ministry of Finance; 
Agency for Digitisation o. J.). Maßgeblich sind 
dafür sieben Prinzipien (Danish Ministry of

2.	 Wissenschaftlicher und praktischer Hin-		
	 tergrund
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Finance; Agency for Digitisation o. J.):

•	 	Einfache und klare Regeln

•	 	Digitale Kommunikation

•	 	Möglichkeit der automatisierten Ver-
arbeitung

•	 	Datenkonsistenz zwischen Behörden – 
einheitliche Konzepte und Wiederver-
wendung von Daten 

•	 	Sicherer Umgang mit Daten

•	 	Nutzung öffentlicher Infrastruktur

•	 	Prävention von Betrug und Fehlern

Im Vergleich zu Deutschland ist eine solche 
Institutionalisierung bereits weit fortentwi-
ckelt. Auch in Deutschland existieren auf Bun-
des- und Landesebene bereits vergleichbare 
Kontrollmechanismen. Auf Bundesebene fällt 
dies in die Zuständigkeit des NKR, dessen Auf-
gaben und Prüfkriterien allerdings vor allem 
in der allgemeinen Prüfung von Erforderlich-
keit, Verständlichkeit und Folgekosten liegen. 
Die aus §§ 5, 6 NKRG folgenden Rechte des 
NKR beschränken ihn im Wesentlichen auf 
die Abgabe von Stellungnahmen, an die kei-
ne Rechtsfolgen geknüpft sind. Die vom NKR 
entwickelten Empfehlungen für eine bessere 
E-Government-Gesetzgebung sind bisher op-
tional (IT-Planungsrat und Nationaler Nor-
menkontrollrat 2013). Doch es zeigen sich 
Bestrebungen, die Prüfkriterien vor allem 
hinsichtlich von Digitalisierungsaspekten aus-
zubauen (Nationaler Normenkontrollrat 2019) 
und im Gesetzgebungsverfahren einen ver-
bindlichen Digital-TÜV nach dänischem Vorbild 
zu implementieren. Auf Landesebene hat bei-

spielsweise NRW einen E-Government-Check 
(vgl. Anlage 10 zu § 38 Abs. 2 S. 4 Gemeinsame 
Geschäftsordnung für die Ministerien des 
Landes Nordrhein-Westfalen (GGO NRW)) 
und Sachsen eine CIO-Beteiligung (vgl. § 17 
Abs. 2 SächsEGovG) als Kontrollmechanismus 
eingebaut.

Bei der Umsetzung eines Digitalchecks ist von 
vornherein allerdings auch zu berücksichtigen, 
dass politische Akteure oftmals keine ausrei-
chende Expertise für eine solche Prüfung be-
sitzen. Daher ist bei einer Ausgliederung dieser 
Aufgabe an technische Experten (Plesner und 
Justesen 2021) ein Leitrahmen sinnvoll, sodass 
über die Betrachtung des Gesetzgebungsver-
fahrens hinaus auch eine Vereinheitlichung 
interner Prüfmechanismen anzustreben ist. 
Diese könnten etwa greifen, wenn Vollzugs-
behörden bei Stellungnahmen zu bestimmten 
Gesetzesvorhaben angefragt werden.

2.2.	 Praktischer Hintergrund

Das Gesetzgebungsverfahren zur Grundrente 
steht paradigmatisch für den gegenwärtigen 
Ablauf von Gesetzesvorbereitung und Gesetz-
gebungsverfahren und die hieraus resultieren-
den Hürden für die Vollzugstauglichkeit von 
Gesetzen. Ausgehend von dem Befund, dass 
Anfang 2018 über 500.000 Personen Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter bezogen, 
wurde im Februar 2018 im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU/CSU und SPD das Projekt der 
Grundrente aufgenommen. Nach einer langen 
politischen Auseinandersetzung innerhalb der 
Regierungskoalition wurde im November 2019 
eine Einigung auf ein gemeinsames Modell 
erzielt, welches eine umfassende Einkommens-
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feststellung für die Versicherten vorsah. Für 
eine unbürokratische Abwicklung sollte diese 
in einem automatisierten Prüfungsverfahren 
durchgeführt werden.  

Der folgende Referentenentwurf wurde in 
weniger als zwei Monaten erstellt und am 
16.01.2020 vorgestellt. Für die Stellungnah-
men von Verbänden und Behörden konnte 
angesichts dieses ambitionierten Zeitplans 
nur eine kurze Frist von wenigen Tagen ge-
setzt werden. Mehrere Stellungnahmen be-
tonten, dass in der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit eine abschließende Prüfung der 
Regelungen nicht möglich war (Deutsche Ren-
tenversicherung Bund 2020; Deutscher Städ-
tetag 2020). „Ein Zeitraum von nur wenigen 
Tagen für die Prüfung eines solch wichtigen 
und verwaltungsintensiven Vorhabens ist das 
Gegenteil besserer Rechtsetzung.“ (Nationaler 
Normenkontrollrat 2020) Es wurde deutlich 
darauf hingewiesen, dass eine Umsetzung in 
der Form des Referentenentwurfs einen er-
heblichen bürokratischen Aufwand darstellen 
und die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
außerordentlich stark belasten würde (Bundes-
vereinigung der Deutschen Arbeitgeber 2020; 
Deutsche Rentenversicherung Bund 2020). 

Auch wurden etwa durch den NKR Vorschläge 
zu einer Verbesserung der (digitalen) Voll-
zugstauglichkeit des Gesetzes unterbreitet. 
Diese beinhalteten etwa Pauschalierungsop-
tionen bei der Ermittlung des Grundrenten-
anspruchs, eine Streckung der Überprüfung 
des zu versteuernden Einkommens auf einen 

Zweijahresturnus und einen Verzicht auf die 
Prüfung der Einkünfte aus Kapitalerträgen 
und auf die Prüfung der Partnereinkommen 
(Nationaler Normenkontrollrat 2020). Trotz 
dieser sehr deutlichen Kritik wurde der Re-
gierungsentwurf bereits am 19.02.2020 ohne 
wesentliche Änderungen beschlossen. Die 
Bundesregierung verwies in ihrer Stellungnah-
me auf das (ausschließlich politische) Ziel der 
Einführung der Grundrente zum 01.01.2021 
und die Entscheidungsprärogative des Gesetz-
gebers (Deutscher Bundestag 2020a).

Im Rahmen der parlamentarischen Sachver-
ständigenanhörung wurde erneut durch die 
DRV und andere Träger auf eine Verbesserung 
der Vollziehbarkeit des Gesetzentwurfs hinge-
wirkt (Deutscher Bundestag 2020b; Deutscher 
Gewerschaftsbund 2020). Ohne Beachtung 
aller Einwände und ohne Erwähnung etwaiger 
Defizite in der Vollzugstauglichkeit wurde der 
Gesetzentwurf am 02.07.2020 durch den Bun-
destag beschlossen. Das Gesetz zur Einführung 
der Grundrente für langjährige Versicherung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
unterdurchschnittlichem Einkommen und für 
weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alters-
einkommen (Grundrentengesetz) trat zum 
01.01.2021 in Kraft, ab Juli 2021 erfolgten  
erste Auszahlungen des Grundrentenzuschlags.
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   Abbildung 1 – Zeitlicher Ablauf der Grundrentengesetzgebung
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3.1.	 Methodisches Vorgehen

Für die Durchführung der Studie wurde zur 
Sicherstellung des Erreichens wissenschaftlich 
fundierter und reproduzierbarer Ergebnisse 
ein zweistufiger Forschungsansatz verfolgt. 
Zunächst wurde Literatur herangezogen, um 
den Fokus und Umfang der Studie zu schär-
fen. Die Literaturanalyse hat sich dabei vor 
allem auf bestehende Ansätze von Digitalisie-
rungsprüfungen in Gesetzgebungsverfahren 
bezogen. Dabei wurden diese Prüfungen in 
ihren einzelnen Facetten beleuchtet, bspw. mit 
einem besonderen Fokus auf die involvierten 
Akteure, die Inhalte von Digitalisierungsprü-
fungen, die Verbindlichkeit und die konkrete 
Zielstellung. Ein zentraler Punkt dessen war 
auch die Betrachtung von internationalen 
Modellen solcher Prüfungen und deren Ein-
bindung in institutionalisierte Prozesse unter 
Berücksichtigung der jeweiligen gesetzge-
berischen Rahmenbedingungen. Außerdem 
wurden im Zuge dieser ersten Stufe diverse 
Prozessmodelle erstellt, um die gewonnenen 
Erkenntnisse zu visualisieren. 

Die in der ersten Phase gewonnenen Erkennt-
nisse wurden daraufhin genutzt, um semi-
strukturierte Experteninterviews durchzu-
führen. Dazu wurde ein Interviewleitfaden 
entwickelt, der es ermöglichte, eine solche 
Digitalisierungsprüfung aus sechs Perspektiven 
zu betrachten: (1) die Ausgangslage und be-
stehenden Herausforderungen der Einführung 
einer solchen Prüfung, (2) die Anforderungen 

an ein Gesetzgebungsverfahren, das eine sol-
che Prüfung beinhaltet, (3) die Gestaltung 
einer zentralen Digitalisierungsprüfung auf 
Gesetzgebungsebene, (4) die Kommunikation 
zwischen den beteiligten Akteuren, (5) die 
Anforderungen an eine dezentrale Digitali-
sierungsprüfung auf der Ebene von normvoll-
ziehenden Behörden sowie (6) Erkenntnisse, 
die sich aus dem konkreten Fallbeispiel dieser 
Studie, der Grundrente, ergeben.  

Insgesamt wurden neun Experteninterviews 
durchgeführt (Tabelle 1), drei davon mit je-
weils zwei Interviewpartnerinnen und Inter-
viewpartnern. Alle Befragten beschäftigen 
sich entweder im Rahmen ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit einer potentiellen Digitalisie-
rungsprüfung oder waren unmittelbar an der 
Umsetzung des Grundrentengesetzes beteiligt. 
Bei der Interviewvorbereitung wurde darauf 
geachtet, die Blickwinkel verschiedener Akteu-
re zuzulassen, um ein ganzheitliches Bild zu 
erzeugen. Alle Interviews wurden aufgenom-
men und entsprechend gängigen Methoden 
der allgemeinen qualitativen Inhaltsanalyse 
transkribiert und codiert (Mayring 1991). 
Als Basis dafür dienten die oben genannten 
Perspektiven, die um weitere Codes ergänzt 
wurden. Die auf diese Weise strukturierten 
Ergebnisse wurden anschließend synthetisiert, 
kontextualisiert und zur weiteren Verarbeitung 
aufbereitet. Das längste Interview dauerte 
knapp 70 Minuten, das kürzeste etwa 25 Mi-
nuten. Im Mittel betrug die Interviewdauer 
52 Minuten. 

3.	 Ergebnisse
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3.2.	 Ausgangslage/Herausforderungen

Die Einführung einer Digitalisierungsprüfung 
stellt weder im Gesetzgebungsverfahren noch 
auf dezentraler Ebene der normvollziehenden 
Behörden ein gänzlich neues Thema dar. Diver-
se Gremien aus den verschiedensten Häusern 
beschäftigen sich schon lange mit der Frage-
stellung, wie Gesetze besser digital gestaltet 
und umgesetzt werden können. Bis heute 
haben diese Überlegungen jedoch noch nicht 
zu konkreten Ergebnissen geführt. Bevor also 
konkrete Umsetzungsmaßnahmen diskutiert 
werden, ist es notwendig, zu verstehen, was 
die Ausgangslage dieses Unterfangens ist und 
welchen Herausforderungen sich beteiligte 
Akteure gegenübergestellt sehen. Basierend 
auf den geführten Interviews gibt es vier 
Dimensionen, in denen sich Herausforde-
rungen niederschlagen: (1) strukturelle, (2) 
politische, (3) personelle und (4) technische 
Herausforderungen.

An dieser Stelle ist zu verdeutlichen, dass die-
se Studie zwei Forschungsschwerpunkte hat: 
einerseits die zentrale Digitalisierungsprüfung 
auf Ebene des Gesetzgebers und andererseits 
die dezentrale Prüfung auf der Ebene norm-
vollziehender Behörden. Die im Folgenden 
dargestellten Herausforderungen betreffen 
beide dieser Themenbereiche einheitlich. 

Strukturelle Herausforderungen: Zunächst 
ist festzustellen, dass sich durch die verschie-
densten beteiligten Akteure in Politik und 
Verwaltung sowohl in der Gesetzgebung als 
auch in der Operationalisierung von Geset-
zen ein extrem hoher Abstimmungsaufwand 
ergibt. Sowohl die Anzahl der Mitwirkenden 
als auch das komplexe Gefüge von föderalen 
Strukturen verhindern kurzfristige und unkom-
plizierte Absprachen und Abstimmungen. Ob 
der regelmäßigen Vollziehung von Bundesge-
setzen durch die Länder ist die Gesetzgebung 

Einrichtung Berufliche Position

Sozialversicherung Leitendes Projektmanagement (zwei Interviewte)

Sozialversicherung Geschäftsbereich Rechts- & Fachfragen

Sozialversicherung Geschäftsführung

Sozialversicherung Abteilungsleitung im Bereich Informationsverarbeitung

Sozialversicherung Mitarbeitende im Bereich Informationsverarbeitung

Sozialversicherung Leitung im Bereich Digitalisierung

Sozialversicherung Mitarbeitende im Bereich Informationsverarbeitung (zwei Interviewte)

Landesministerium Referatsleitung im Bereich Digitalisierung

Beratungsgremium 
der Bundesregierung Geschäftsführung (zwei Interviewte)

Tabelle 1 – Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
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insoweit durch eine hohe Verflechtung bei 
gleichzeitiger „Vollzugsferne“ gekennzeich-
net (Schuppan u. a. 2018). Da Digitalisierung 
(und somit auch eine dahingehende Prüfung) 
als Querschnittsaufgabe zu verstehen ist, be-
reitet es den Verantwortlichen, die mit ihrer 
Umsetzung betraut sind, größte Schwierig-
keiten, diese unübersichtliche Landschaft zu 
durchdringen. 

Erschwert wird dieser Umstand zusätzlich 
durch den Geheimhaltungsstatus von relevan-
ten Dokumenten, die zur Diskussion stehen. So 
ist es Verantwortlichen teilweise nicht möglich, 
wesentliche Handelnde in Gespräche einzu-
beziehen, da sie nicht über die notwendigen 
Freigaben verfügen. Eine Interviewpartnerin 
sagte dazu, dass es, konkret im Beispiel des 
Grundrentenzuschlags, nicht möglich gewesen 
sei, alle relevanten Stellen mit einzubeziehen, 
um Digitalisierungspotenziale und -schwierig-
keiten zu diskutieren. Dadurch sei wichtige 
Umsetzungszeit verloren gegangen. 

Politische Herausforderungen: Die Geset-
zesvorbereitung vor dem parlamentarischen 
Verfahren ist verfassungsrechtlich nicht kon-
kretisiert und von politischen Weichenstel-
lungen abhängig, weswegen diese politischen 
Bedingungen in ihrer Bewertung zu bedenken 
sind (Masing und Risse 2018). Für die Um-
setzenden stellt dies ein Problem dar, weil 
insbesondere – aber nicht ausschließlich – 
prestigeträchtige Projekte durch politischen 
Umsetzungswillen nicht selten unter hohem 
Zeitdruck vollzogen werden müssen, sodass 
sie öffentlichkeitswirksam einer bestimmten 
Personalie zugeordnet werden können. 

Dieses Problem wird zusätzlich durch ein 
„Denken in Legislaturperioden“ befeuert, da 
oftmals lange über Rahmenbedingungen und 
Möglichkeiten von Alternativen verhandelt 
wird und so nur wenig Zeit bleibt, um eine 
reibungslose und in allen Hinsichten nach-
haltige Umsetzung zu gewährleisten. 

Weiterhin werden Gesetze stärker im Sinne 
einer Einzelfallgerechtigkeit gestaltet, um 
alle denkbaren Szenarien damit abzudecken. 
Auch wenn der Legislative die Aufgabe der 
Schaffung allgemeiner Gesetze zukommt, ist 
das Ziel der Berücksichtigung auch schwerer 
Einzelfälle moralisch und politisch sicherlich 
gut nachvollziehbar (Schneider 1998). Es stellt 
jedoch Digitalisierungs- und IT-Expertinnen 
und -Experten vor enorme Hürden, da In-
formationssysteme sich an Standardvarian-
ten orientieren und Sonderfälle Ausnahmen 
darstellen sollten. Weiterhin müssen sich 
sowohl Gesetzgeber als auch normvollziehen-
de Behörden mit Fragen der Ressorthoheit 
und Machtverschiebung beschäftigen: neue, 
digitalisierte Prozesse, bzw. die Überprüfung 
der Digitalität, bringen zumeist auch neue 
Akteure und Stellen mit sich. Dies trifft häufig 
auf Widerstände von jenen Parteien, denen 
Kompetenzen entzogen werden. 

Ein weiterer angeführter Umstand beschreibt 
die politische Eigenrationalität von Akteurin-
nen und Akteuren der Gesetzgebung. 

Oftmals werden politisch gewollte Gesetze 
„möglichst geräuschlos“ durch Verfahren ge-
bracht, unter der Berücksichtigung von Inter-
essen der jeweiligen Koalitionäre. Dabei sei es 
prioritär, qualitative und inhaltliche Aspekte 
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eines Gesetzes abzudecken, wozu Digital-
tauglichkeit nicht gehöre. Diese Eigenratio-
nalität ist außerdem durch den wachsenden 
Konkurrenzdruck zwischen den Handelnden 
der zunehmend  fragmentierten Parteienland-
schaft und die aus medialer Schnelllebigkeit 
resultierende Hektik des politischen Betriebs 
gekennzeichnet (Kühn 2021). 

Personelle Herausforderungen: Diese Dimen-
sion ist mit der vorherigen eng verbunden. 
Denn Herausforderungen auf der politischen 
Ebene übertragen sich oftmals auf die Um-
setzung von Projekten. Konkret geht es hier 
aber um die Verschiebung von Kompetenzen 
innerhalb von Ämtern und Behörden und die 
daraus resultierenden Proteste. Digitalisie-
rungsvorhaben, auch im Gesetzeskontext, sind 
in den meisten Fällen mit organisatorischen 
Anpassungen verbunden. Wenn sich dabei 
bisher beteiligte Einheiten nicht ausreichend 
berücksichtigt fühlen oder an entscheidender 
Stelle Digitalisierungsprojekten eher abge-
neigte Personen sitzen, können Probleme 
auftreten. 

Zudem wurden in den Interviews auch bekann-
te Problemstellungen angesprochen. Dazu ge-
hört der generelle Fachkräftemangel, aufgrund 
dessen ausreichend geschultes Personal am 
Markt nur schwierig zu finden ist und sich auch 
Ministerien immer in Konkurrenz zu anderen 
öffentlich-rechtlichen Trägern sowie zu Insti-
tutionen aus dem Privatsektor sehen müssen. 
Weiterhin beschreiben die Gesprächspartner 
bei der bestehenden Mitarbeiterschaft ein 
nur wenig ausgeprägtes digitales Mindset. 
Das bedeutet, dass Gesetze, Prozesse und 
Strukturen, die der digitalen Umsetzung von 

Gesetzesvorhaben ggf. zuträglich wären, noch 
sehr stark in analogen Mustern gedacht wer-
den und somit Digitalisierungspotenziale nicht 
erschlossen werden können. Als Gründe für 
diese fehlenden Digitalkompetenzen wurden 
das zunehmend hohe Alter der Belegschaft und 
die unzureichende Schulung von bestehendem 
Personal angesprochen. 

Technische Herausforderungen: Die histo-
risch gewachsene und heterogene IT- und 
Systemlandschaft von öffentlichen Verwal-
tungseinrichtungen und gesetzgeberischen 
Organen erschwert alle bisher genannten 
Umstände zusätzlich. Als größte Herausforde-
rungen für Digitalisierungsvorhaben und die 
digitale Umsetzung von Gesetzen wurden die 
Diversität der verschiedenen Dateneingangs-
kanäle (E-Mail, Post, Fax, etc.) und die damit 
einhergehende lückenhafte Datenverfügbar-
keit genannt, da nur digital und strukturiert 
vorliegende Daten durch gängige Informa-
tionssysteme verarbeitet werden können. 
Diese Herausforderung schlägt sich zumeist 
dann nieder, wenn technische Vorhaben in 
Gesetzestexten verankert werden, die mit 
erheblichem Umsetzungsaufwand bei gerin-
gem zeitlichen Horizont verbunden sind, wie 
es bspw. im Falle der Grundrente mit einem 
„automatisierten Datenabgleich zwischen der 
Rentenversicherung und den Finanzbehörden“ 
(Deutscher Bundestag 2020a, S. 3) der Fall war. 

Weiterhin stellt die ebenfalls historisch ge-
wachsene dezentrale Produktentwicklung, also 
die Entwicklung von Software zur Umsetzung 
von Gesetzesvorhaben, eine Schwierigkeit 
dar. Wieder bedingt durch föderale Struktu-
ren, muss eine große Menge an Beteiligten 
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in Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse 
einbezogen werden, die ggf. sogar besondere 
Anforderungen an regionale oder sehr ziel-
gruppenspezifische Produktinstanzen stellen.

3.3.	 Institutionalisierung eines Digital-	
	 checks

Als Antwort auf die dargelegten Herausfor-
derungen ergibt sich aus den durchgeführten 
Experteninterviews wie auch aus wissenschaft-
licher Literatur und einem internationalen 
(Rechts-)Vergleich die wesentliche Erkennt-
nis, dass eine Anpassung des Ablaufs von 
Gesetzesvorbereitung und Gesetzgebungs-
verfahren notwendige Voraussetzung für den 
zukünftigen Erlass digitaltauglicher Gesetze 
ist. Ein Handlungsansatz wird dabei in der 
Institutionalisierung eines zentralen Digital-
checks gesehen, der bei einer kompetenten 
Institution mit entsprechendem rechtlichen 
Auftrag anzusiedeln ist. 

Betrachtet man zunächst den status quo, 
betonen insbesondere die interviewten Ver-
antwortlichen aus dem Geschäftsbereich 
Rechts- und Fachfragen in Vollzugsbehörden 
die bestehenden Schwierigkeiten für eine 
effektive Anhörung und Einbindung externer 
Akteure im Prozess der Gesetzesvorbereitung 
und dem anschließenden parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahren. Das Gesetzgebungs-
verfahren zur Grundrente zeigt die insoweit 
bestehenden strukturellen Defizite auf: Der 
primär betroffenen DRV Bund wurde eine Frist 
von fünf Tagen zur Stellungnahme gesetzt, 
die angesichts des Umsetzungsaufwands des 
Gesetzesvorhabens und der Größe der Voll-
zugsbehörde eine detaillierte Bewertung un-
möglich macht (Deutsche Rentenversicherung 

Bund 2020; Nationaler Normenkontrollrat 
2020). Angemessene Zeitspannen für eine 
Prüfung von Gesetzentwürfen würden die Ein-
flussnahme- und Vorbereitungsmöglichkeiten 
der Exekutive, aber auch anderer externer 
Akteure insgesamt verbessern. Dies gilt ins-
besondere in Gesetzgebungsverfahren wie bei 
der Grundrente, die – in Teilen – auf einen 
digitalen Vollzug ausgerichtet sind und somit 
eine entsprechende technische Umsetzung 
erforderlich machen. Im Projektmanagement 
eines Sozialversicherungsträgers tätige Verant-
wortliche betonten, dass den vollziehenden 
Behörden für die hinreichende Prüfung der 
technischen Umsetzbarkeit und eine Identi-
fizierung der insoweit bestehenden Fallstricke 
mehr Zeit eingeräumt werden müsste. Auch 
inhaltlich müssten Ansätze gefunden werden, 
um den Anmerkungen von Akteuren außer-
halb der Ministerialverwaltung mehr Gehör 
zu verschaffen. Bei der bisherigen Form der 
Sachverständigenanhörung im Bundestag han-
delt es sich in der Wahrnehmung interviewter 
Verantwortlicher aus dem Geschäftsbereich 
Rechts- und Fachfragen einer Sozialversiche-
rung regelmäßig nicht um eine ernstliche 
inhaltliche Überarbeitung des Gesetzestexts. 
Angesichts politischer Eigenrationalitäten und 
getrieben von „medialer Schnelllebigkeit“ 
(Kühn 2021, S. 23) zielt die Legislative zulasten 
von angemessenen Beteiligungsfristen häufig 
auf eine schnelle Umsetzung von Rechtsän-
derungen ab.

Anstelle des bisherigen Beteiligungsverfah-
rens rund um die Sachverständigenanhörung 
sollte daher über die Nutzung neuer Formate 
in Gesetzgebungsverfahren nachgedacht wer-
den. In workshopähnlichen Formaten könnten 
Ministerien, Vollzugsbehörden und weitere 
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betroffene Akteure zusammenkommen und 
die Auswirkungen eines Gesetzesvorhabens 
diskutieren und modellieren (s. Abschnitt 3.5.). 

Festzustellen ist weiterhin, dass die beschrie-
bene Schnelllebigkeit von Gesetzgebungsver-
fahren zulasten der begrifflichen Präzision 
von Gesetzestexten wirkt. Angesichts eines 
insgesamt steigenden Handlungsdrucks in 
einer stärker fragmentierten Parteienland-
schaft und einem durch die Bedingungen 
sozialer Medien veränderten Politikbetriebs 
weist insbesondere der NKR als Beratungs-
gremium der Bundesregierung darauf hin, 
dass politischen Akteuren hinreichende Zeit 
für komplexe Prozesse der Rechtsgestaltung- 
und -folgenabschätzung fehle (Kühn 2021, S. 23 f). 
Von Seiten des NKR wird diesbezüglich schon 
seit Jahren ein stärkerer Fokus auf klare Re-
geln, einheitliche Begriffsdefinitionen und 
die Vermeidung unbestimmter Rechtsbegriffe 
angemahnt (zu Ontologien als Grundlage einer 
informatiknahen Methode der Gesetzgebung 
vgl. Schuppan et al. (2018)). 

Um die benannten Schwachstellen beheben 
und die digitale Vollziehbarkeit von Geset-
zesvorhaben hinreichend berücksichtigen zu 
können, werden verschiedene Anforderun-
gen formuliert, die in zukünftigen Gesetz-
gebungsverfahren die Vollzugstauglichkeit 
von Gesetzen verbessern könnten. Gemein ist 
diesen Forderungen, dass sie auf eine institu-
tionalisierte und standardisierte Überprüfung 
der Digitaltauglichkeit von Gesetzen abzielen.  

Sehr deutlich wird durch eine Vielzahl inter-
viewter Expertinnen und Experten aus Bera-
tungsgremien der Bundesregierung wie von 

Abteilungsleitern bei Sozialversicherungs-
trägern die Notwendigkeit eines verstärkt 
prozessorientierten Denkens des Gesetzgebers 
als Voraussetzung für eine digitale Vollzugs-
tauglichkeit von Gesetzen geäußert. Inso-
weit könnte eine Modellierung und ein damit 
einhergehendes Verständnis der fachlichen 
Prozesse innerhalb der Ministerialverwaltung 
dabei helfen, die in Vollzugsbehörden durch 
Gesetzesvorhaben verursachten technischen 
Herausforderungen zu verstehen. Speziell für 
die Erhebung von Digitalisierungseffekten wird 
ein verstärktes Denken in Prozessen als not-
wendig angesehen. Auch vom NKR wird vor-
geschlagen, als wesentlicher Bestandteil eines 
Digitalchecks eine Überprüfung der durch ein 
Gesetz verursachten Arbeitsprozesse vorzu-
nehmen (Nationaler Normenkontrollrat 2021). 

Von zentraler Bedeutung für die Digitaltaug-
lichkeit von Gesetzen ist aus Sicht verschie-
dener interviewter Expertinnen und Experten 
ferner eine genaue Überprüfung der vor-
handenen Daten und des Datenflusses in-
nerhalb und zwischen Einrichtungen der un-
mittelbaren Staatsverwaltung. Insoweit wird 
an das aus dem Datenschutzrecht bekannte 
und in anderen EU-Mitgliedsstaaten bereits 
für Verwaltungstätigkeit insgesamt geltende 
Once-only-Prinzip (vgl. Martini und Wenzel 
2017) angeknüpft. Wesentlicher Bestandteil 
eines Digitalchecks von Gesetzen sollte nach 
Auffassung von Interviewten aus einem Bera-
tungsgremium der Bundesregierung dement-
sprechend eine Prüfung sein, welche Behörde 
über welche Daten für relevante Zeiträume 
und Personen verfügt. Aufbauend hierauf kann 
dann ein Datenaustauschverfahren zwischen 
beteiligten Akteuren konzipiert werden. In-
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soweit wird als Vorbild durch Expertinnen 
und Experten aus einer Sozialversicherung 
immer wieder auf das gut funktionierende 
Datenaustauschverfahren mit der Finanzver-
waltung verwiesen. 

Um in diesem Sinne eine effektive Prüfung der 
Digitaltauglichkeit und – in der Folge – auch 
eine Berücksichtigung der dabei erzielten 
Ergebnisse im Gesetzgebungsverfahren zu 
erreichen, wird für einen Digitalcheck eine 
gesetzliche Regelung als erforderlich ange-
sehen. Als möglicher Regelungsstandort wird 
die GGO (Gemeinsame Geschäftsordnung der 
Bundesministerien) benannt, welche bereits 
andere Qualitätssicherungsmechanismen im 
Gesetzgebungsverfahren – etwa in § 45 Abs. 1 
die Beteiligung des NKR – vorsieht. Daneben 
kommt auch eine Einfügung in das NKRG in Be-
tracht, welches explizit die Aufgaben des NKR 
definiert, aber implizit auch die Ministerien 
verpflichtet. In jedem Fall wird von Interview-
ten aus einem Beratungsgremium der Bundes-
regierung eine die Ministerien verpflichtende 
Rechtsgrundlage als Notwendigkeit für einen 
wirksamen Digitalcheck gesehen. 

In diesem Zusammenhang wird von Inter-
viewten aus einem Beratungsgremium der 
Bundesregierung darauf hingewiesen, dass 
als Gradmesser der Vollzugsfolgen und Voll-
zugstauglichkeit in einem Digitalcheck nicht 
mehr (allein) auf die Erfüllungskosten eines 
Gesetzes abgestellt werden sollte. Insoweit 
wird bemängelt, dass die Fokussierung dieses 
seit 2011 gem. § 2 Abs. 1 NKRG genutzten 
Maßstabs für Zeitaufwand und Kosten eines 
Vorhabens auf den analogen Kostentreibern 
liegt. Demgegenüber ist es nach der Methodik 

des genutzten Standardkosten-Modells (§ 2 
Abs. 3 NKRG) schwerer – wenn auch grundsätz-
lich möglich –, den Nutzen eines Vorhabens 
durch den Erfüllungsaufwand präzise zu reprä-
sentieren. Inwieweit etwa für die Grundrente 
durch den NKR vorgeschlagene Veränderungen 
durch eine verbesserte automatisierte Voll-
ziehbarkeit im Sinne einer „Digitalisierungsren-
dite“ die langfristigen Vollzugskosten senken 
könnten, war im Gesetzgebungsverfahren ob 
der Fokussierung auf den Erfüllungsaufwand 
nicht erkennbar.

Bezüglich der Institution, welche für die Über-
prüfung der Digitaltauglichkeit von Gesetzen 
verantwortlich sein sollte, ergibt sich aus den 
durchgeführten Interviews mit Expertinnen 
und Experten aus einem Landesministerium, 
einem Beratungsgremium der Bundesregierung 
und aus der Geschäftsführung eines Sozial-
versicherungsträgers ein eindeutiges Mei-
nungsbild zugunsten einer Überantwortung 
an den NKR. Zunächst wird die notwendige 
Akzeptanz einer für einen etwaigen Digital-
check verantwortlichen Institution innerhalb 
der Ministerialverwaltung betont. Insoweit 
wird insbesondere durch Interviewpartner 
aus einem Landesministerium betont, dass 
Ministerien in Gesetzgebungsverfahren ihre 
– für Bundesministerien in Art. 65 S. 2 GG 
verankerte – Ressortzuständigkeit beachten 
und sich regelmäßig gegen Einflussnahmen 
von anderen Akteuren verwehren werden. Das 
Problem der Ressortzuständigkeit bestünde 
in noch verschärfter Weise, wenn eines der 
Bundesministerien für einen Digitalcheck ver-
antwortlich wäre, da die Prüfung dann unmit-
telbar innerhalb der Ministerialverwaltung an-
gesiedelt wäre. Um derartige innerbehördliche 
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Verharrungskräfte zu überwinden, erscheint 
die Überantwortung eines einzuführenden 
Digitalchecks an eine unabhängige Einrichtung 
sinnvoll. Insoweit wäre im deutschen Kontext 
auf Bundesebene eine Lösung, nach der der 
NKR den Digitalcheck durchführt, am geeig-
netsten. Der NKR soll nach einem Vorschlag 
der interviewten Expertinnen und Experten 
aus der Geschäftsführung einer Sozialversi-
cherung in diesem Sinne zunächst Kriterien 
für eine Digitaltauglichkeit von Gesetzen fest-
legen; im Anschluss soll er standardisiert über-
prüfen, ob die Gesetzentwürfe der Ministerien 
diese Kriterien erfüllen.

3.4.	 Verzahnung mit der Vollzugsebene

Die Institutionalisierung eines Digitalchecks 
ist Grundvoraussetzung, um die digitale Voll-
ziehbarkeit von Gesetzen zu etablieren und 
als Basis für eine effiziente Verwaltungsdi-
gitalisierung anzuerkennen. Die Qualität ei-
nes solchen Prüfungsverfahrens wird jedoch 
maßgeblich vom Ergebnis der eingeholten 
Stellungnahmen bestimmt. Sinnvoll ist daher 
eine Weiterführung des Digitalchecks im Be-
teiligungsverfahren bei Vollzugsbehörden. Ein 
solcher interner Digitalcheck sichert, dass die 
erforderliche Fachexpertise strukturiert in 
die entsprechenden Stellungnahmen einge-
bracht werden kann. Auf Basis der erhobenen 
Daten zeigten sich sowohl organisatorische 
Anforderungen an ein strukturiertes, internes 
Prüfungsverfahren als auch konkrete inhalt-
liche Anforderungen an eine solche Prüfung. 

Die organisatorischen Anforderungen beziehen 
sich auf allgemeine Voraussetzungen, die für 
eine effiziente Instanziierung eines Digital-
checks auf der Vollzugsebene erforderlich 

sind. Dies schließt die Organisationsstrukturen 
genauso wie Gestaltungsanforderungen an 
den Prüfungsmechanismus ein. Hinsichtlich 
der Organisationsstrukturen wurden vor allem 
Aussagen bezüglich eines organisationsintern 
abgestimmten Prozesses und einheitlicher 
Verfahrensweisen getroffen. 

Organisationsstrukturen und Gestaltungs-
anforderungen

Als sinnvoll wird hier eine koordinierende 
Stelle innerhalb der Behörde erachtet, die 
einerseits alle Beteiligungsanfragen bündelt 
und andererseits als einheitliche Stelle gegen-
über den Fachministerien auftritt. Eine solche 
koordinierende Stelle erleichtert den Übergang 
vom institutionellen (gesetzlich verankerten) 
Digitalcheck zum internen Check, indem sie 
als einheitliche Schnittstelle von Gesetzes-
vorbereitung und Gesetzgebungsverfahren 
zur Vollzugsebene überleitet. Aus externer 
Perspektive, etwa für Fachministerien, hat 
dies den Vorteil, dass unabhängig der zustän-
digen Personen stets eine klare Anlaufstelle 
benannt ist. 

Aus interner Perspektive wurde besonders 
das einheitliche und abgestimmte Auftre-
ten in Beteiligungsverfahren hervorgehoben. 
Hierzu führte eine Person aus der Geschäfts-
führung eines Sozialversicherungsträgers aus: 
„Da würde ich mir eine koordinierende Stelle 
wünschen, die dann Ergebnisse immer wieder 
zusammenführt und den Blick immer wieder 
schärft und so eine grobe Richtung vorgibt“. 
Bei Gesetzesvorhaben, insbesondere im Be-
reich der Sozialversicherung, werden für eine 
Stellungnahme typischerweise behördenintern 
verschiedene Stellen einbezogen. Daher ist 
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nicht nur eine Koordinierung erforderlich, son-
dern auch eine inhaltliche sowie konsistente 
Zusammenführung der jeweilig bezogenen 
Stellungen. Die Bedeutung der internen Ab-
stimmung wurde seitens zweier Personen aus 
dem Projektmanagement explizit in Zusam-
menhang mit der Behördengröße angeführt, da 
mit steigender Größe uneinheitliche Aussagen 
verschiedener Organisationsbereiche wahr-
scheinlicher würden. Die Kommunikation von 
Einwänden sei im „politischen Verhandlungs-
prozess“ allerdings sehr sensibel, sodass eine 
vorherige Konsolidierung aller aufgeworfenen 
Aspekte bezüglich eines Gesetzesvorhabens 
erforderlich ist. 

Wenngleich sich für eine Koordination ausge-
sprochen wurde, gibt es jedoch einige Um-
setzungsbarrieren, da auch nachgeordnete 
Behörden sich damit einverstanden erklären 
müssten und die Überführung des Digitali-
sierungsbereichs in einen Grundsatz- und 
Querschnittsbereich auch eine Kompetenz-
verschiebung darstelle. 

Neben organisatorischen Aspekten spielten 
für die befragten Personen auch generelle 
Digitalisierungsfaktoren eine Rolle, die sich 
mittelbar auf einen Digitalcheck auswirken. 
So sei ein kultureller Wandel nötig, der mehr 
Akzeptanz für Digitalisierung mit sich bringe, 
sowie der Aufbau von mehr Digitalkompetenz. 
Demnach wirke sich eine Sensibilisierung für 
Digitalisierungsthemen auch auf die Qualität 
eingeforderter Stellungnahmen aus, denn 
die digitale Vollziehbarkeit müsse unabhän-
gig von fachlichen Fragestellungen stets in 
die Überlegungen miteinfließen. Die hierfür 
erforderliche Digitalkompetenz ist daher in 
allen Organisationseinheiten erforderlich und 

auch eine Verzahnung mit finanziellen und ju-
ristischen Prüfungen ist angezeigt.

Auf Basis der erhobenen Daten und der Ana-
lyse vergleichbarer Digitalchecks haben sich 
spezifische Gestaltungsanforderungen an ei-
nen internen Prüfmechanismus ergeben. Allen 
voran zählt hierzu die Standardisierung des 
Prüfverfahrens. Obwohl sich die interviewten 
Personen mit den aktuellen Abstimmungs-
prozessen zufrieden zeigten, wurde deutlich, 
dass nur eine implizite Standardisierung vor-
liegt, die sich vor allem aus der individuellen 
Erfahrung der beteiligten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ergibt. Um eine Nachvoll-
ziehbarkeit zu garantieren sowie künftigen 
Abstimmungsproblemen vorzubeugen, ist das 
Verfahren jedoch auch formell zu standardi-
sieren. Dies erfordere gleichzeitig ein funk-
tionierendes Wissensmanagement, um einen 
„Knowhow-Transfer herzustellen“, wie es eine 
Führungskraft aus dem IT-Bereich formulierte. 

Für den internen Digitalcheck ist zudem eine 
Konfigurierbarkeit vorzusehen, um flexibel 
die jeweiligen Prüfanforderungen der ver-
schiedenen Rechtsgebiete berücksichtigen zu 
können. Hintergrund ist einerseits, dass „je 
nachdem, was für einen Bereich dieses Gesetz-
gebungsverfahren betrifft“, andere Aspekte 
zu prüfen seien, führte eine Person aus dem 
IT-Bereich an. Andererseits wurde angeführt, 
dass die Sozialversicherung auch allgemeinen 
Verwaltungsgesetzen, wie etwa dem Onlinezu-
gangsgesetz, unterliege. Bei einer Beteiligung 
zu einem solchen Gesetzgebungsverfahren 
„sieht der Digitalcheck ganz anders aus“, da 
hier rein fachliche Überlegungen in den Hin-
tergrund treten.



21

Die praktische und erfolgreiche Umsetzung eines 
internen Digitalchecks wurde von den inter-
viewten Personen besonders an einen struk-
turierten Kriterienkatalog geknüpft, in dem 
die relevanten Prüfungskriterien festgehalten 
sind. Auf Basis der erhobenen Daten ergeben 
sich die in Tabelle 2 aufgeführten Kriterien, die 
bei der Prüfung eines Gesetzesvorhabens auf 
die digitale Vollziehbarkeit durch Vollzugsbe-
hörden herangezogen werden sollen. Die Liste 
ist daher als Ergänzung zu den empfohlenen 
Prüfkriterien vom NKR (siehe Nationaler Nor-

menkontrollrat 2021) zu verstehen. Dabei ist 
einerseits zu beachten, dass diese Liste kon-
tinuierlich weiterentwickelt werden muss und 
auch (noch) keine vollständige Abbildung der 
Prüfkriterien darstellt. Die Weiterentwicklung 
des Checks kann dabei gut an eine kontinuierli-
che Evaluation des Kriterieneinsatzes gekoppelt 
werden und sollte um Kennzahlen für eine 
Operationalisierbarkeit erweitert werden.

Prüfkriterium Leitfrage(n)

Prüfung betroffener Akteure 
und wechselseitiger Abhängig-
keiten

Welche anderen Akteure aus der eigenen Organisation sowie 
aus dem Organisationsumfeld sind von dem Gesetzesvorhaben 
betroffen, mit denen eine Zusammenarbeit erforderlich ist?

Prüfung der erforderlichen 
Daten und betroffenen Daten-
sätze

Sind für die Umsetzung des Gesetzesvorhabens erforderliche 
Daten (z.B. zur Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen) bereits 
vorhanden bzw. können diese verfügbar gemacht werden? 

Überprüfung vorhandener 
IT-Systeme auf Wiederverwend-
barkeit 

Welche Verfahren können übernommen oder adaptiert 
werden?
In welchen Szenarien kann die Nutzung bestehender Verfahren 
Zeit und Ressourcen sparen? 

Prüfung der Skalierbarkeit und 
Anpassungsfähigkeit betroffener 
bzw. geplanter Verfahren

Ist die Verarbeitung größerer Datenmengen gesichert?
Werden die bisher genutzten Verfahren den neuen Anforde-
rungen gerecht? 

Überprüfung vorhandener/ge-
planter IT-Systeme auf Automa-
tisierungspotentiale

In welchem Ausmaß können die aus dem Gesetzesvorhaben 
resultierenden Prozesse automatisiert ablaufen? 

Prüfung erforderlicher Schnitt-
stellen/Datenaustauschplatt-
formen

Welche Schnittstellen zwischen IT-Verfahren und/oder Organi-
sationen ergeben sich aus dem Gesetzesvorhaben?
Welche Austauschkanäle können genutzt oder müssen geschaf-
fen werden?

Prüfung des Aufwands an digita-
le Umsetzung

Wie groß ist der Aufwand, neue Verfahren digital umzusetzen? 
Welche Vorteile stehen dem Umsetzungsaufwand gegenüber?

... ...

Tabelle 2 – Kriterien für eine Checkliste
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3.5.	 Kommunikation zwischen Verfah-	
	 rensakteuren

Um die Verbindung zwischen einem Digital-
check auf Legislativebene und Überprüfungen 
in Vollzugsbehörden herzustellen, muss ein 
adäquater Austausch der Ebenen sichergestellt 
sein. Ein wesentliches Ergebnis der Interviews 
ist, dass der kommunikative Austausch zwi-
schen dem federführenden (Bundes-) Minis-
terium und der jeweiligen Vollzugsbehörde 
keinem festen, standardisierten Ablauf folgt. 
Demnach ist nicht festgelegt, ob, wann und 
wie bei einem neuen Gesetzesvorhaben zwi-
schen Gesetzgeber und Vollzugsebene kom-
muniziert wird. 

An dieser Stelle ist es für das Verständnis 
wichtig, zwischen dem Beteiligungs- und Stel-
lungnahmeprozess im Rahmen eines Gesetzge-
bungsverfahrens (vgl. §§ 47, 48 GGO) und einer 
Zusammenarbeit am Referentenentwurf von 
Beginn an zu differenzieren. Beim formalen 
Stellungnahmeprozess ist eine Stellungnahme 
der betroffenen Stellen grundsätzlich erst 
nach Freigabe des ministeriellen Referenten-
entwurfs – jedoch vor Beschlussfassung über 
den Regierungsentwurf – vorgesehen (vgl. 
§ 47 Abs. 4 GGO). 

Ein kommunikativer Austausch oder gar eine 
Zusammenarbeit am Referentenentwurf be-
reits vor dessen Freigabe ist nicht häufig anzu-
treffen. Ein seitens eines Abteilungsleiters ei-
nes Sozialversicherungsträgers hierzu genann-
tes Beispiel ist der damalige Gesetzentwurf zur 
Riesterrente. Leitende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus dem Bereich Digitalisierung 
eines Sozialversicherungsträgers teilten mit, 
dass es zudem vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales (BMAS) eingesetzte Gre-
mien gebe, in denen Sozialversicherungsträger 
eingebunden seien, auch um Vorschläge zu 
einer Gesetzesinitiative zu diskutieren.

Nach dem Eindruck von Interviewten aus dem 
Projektmanagement einer Sozialversicherung 
sei im Regelfall unklar, wann die Vollzugsebene 
etwas über die für die technische Umsetzung 
relevanten Inhalte eines neuen Gesetzentwurfs 
erfahre. Die möglichst frühzeitige Einbindung 
sei aber unerlässlich, um die technische Ge-
staltung bzw. Digitalisierbarkeit mitzudenken; 
später sei dann in der Regel zu wenig Zeit. In 
Bezug auf den Verbund der deutschen Renten-
versicherungen sei die rechtzeitige Einbindung 
der Gremien, die IT-Themen trägerweit ko-
ordinieren, wichtig, wie ein Abteilungsleiter 
eines Sozialversicherungsträgers betont. 

Der Austausch und damit einhergehende In-
formationen seien teilweise abhängig von 
persönlichen Beziehungen in ein Ressort. Die 
Interviewten aus dem Bereich des Projekt-
managements berichteten, dass die Einsicht-
nahme in Vorentwürfe o.Ä. selbst bei guten 
Kontakten kaum ermöglicht werde. Wenn 
dies doch einmal der Fall sei, bestehe ein 
Geheimhaltungsstatus. Gerade bei politisch 
umstrittenen Themen wurde dies beobachtet, 
was Interviewte aus dem Geschäftsbereich 
Rechts- und Fachfragen bestätigten. Zwar kann 
sich vor dem Referentenentwurf inhaltlich 
noch einiges ändern. Die Gefahr einer vor-
schnellen Umsetzungsarbeit wurde jedoch als 
gering eingeschätzt, wohingegen die negati-
ven Folgen einer zu späten Einbeziehung als 
schwerwiegend angesehen wurden. 
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Um den bisherigen Beteiligungs- und Stel-
lungnahmeprozess zu verbessern, wurde die 
Erprobung „neuer Austauschformate“, bspw. 
Workshops in Innovations- oder Digitalisie-
rungslaboren, vorgeschlagen. Interviewte aus 
verschiedenen Ebenen und Fachbereichen 
eines Sozialversicherungsträgers nannten als 
positives Beispiel einen gemeinsam mit dem 
BMAS durchgeführten Workshop zum Thema 
„Rentenversicherung für Selbstständige“. Da-
hinter steht das Prinzip der Digitalisierungs-
labore, welche im Zuge der OZG-Umsetzung 
bereits vielfach eingesetzt wurden (Bünzow 
2021). In Digitalisierungslaboren entwickeln 
Vertreter aus den Vollzugsbehörden gemein-
sam mit Bürgern, IT- und User-Experience-Ex-
perten sowie dem zuständigen Ministerium 
anhand innovativer Ansätze (Design Thinking) 
sog. „Nutzerreisen“, um die digitale Abwick-
lung einer Verwaltungsleistung zu ermög-
lichen.  Ein Referatsleiter aus einem Landes-
ministerium wies insoweit auf die bestehende 
Überlegung zur Durchführung von Digitalisie-
rungslaboren hin, in denen Gesetze auf ihre 
Digitaltauglichkeit getestet werden könnten.

Hinsichtlich der Umsetzung der Grundrente 
hat die Auswertung der Interviews ergeben, 
dass neben dem Kontakt zu den Ministerien 
(BMAS, BMF) auch ein Kontakt zum NKR be-
stand. Gegenstand des Austausches war der 
Erfüllungsaufwand und die Vollziehbarkeit 
des Gesetzes. Interviewpartner aus einem 
Beratungsgremium der Bundesregierung er-
klärten, dass mit den Beteiligten, insb. auch 
mit der DRV, Fragen zum Datenaustausch 
erörtert worden seien. Laut Interviewpart-

nern aus dem Geschäftsbereich Rechts- und 
Fachfragen einer Sozialversicherung habe 
sich der NKR gemeinsam mit der DRV für eine 
bürokratieärmere Lösung bei der Einkommens-
anrechnung eingesetzt. Über den derzeitigen 
Stellungnahmeprozess (vgl. § 45 Abs. 2 GGO) 
habe der NKR jedoch, genau wie die DRV 
selbst, nur begrenzten Einfluss.

Mitunter ist auch ein Austausch zwischen Voll-
zugsbehörden untereinander erforderlich, um 
die Auswirkungen gesetzlicher Änderungen zu 
erfassen. Das ist gerade bei föderal aufgebau-
ten Organisationen wie der DRV Bund der Fall. 
Die als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
konstituierte DRV besteht aus 16 rechtlich 
selbständigen Trägern, die entweder regione-
nübergreifend oder regional zuständig sind.

Ein Abteilungsleiter der DRV erklärte, dass 
ein kommunikativer Austausch zu IT-Themen 
grundsätzlich zwischen den Rentenversiche-
rungsträgern in Gremien stattfinde, die z.T. 
interdisziplinär besetzt seien. Das bedeute, 
dass dort neben IT-Expertinnen und -exper-
ten auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Fachseite säßen. Es wurde zu bedenken ge-
geben, dass die Perspektive in den Gremien 
sehr rechtlich geprägt sei und die Frage der 
effektivsten und digitaltauglichen Umsetzung 
eher in den Hintergrund rücke. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch darauf hingewiesen, 
dass es derzeit intern noch keine standardisier-
ten Kommunikationsabläufe gebe, sobald ein 
neues Gesetzesvorhaben umgesetzt werden 
muss (s. dazu Abschnitt 3.4 [Verzahnung mit 
der Vollzugsebene]).
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Basierend auf der Analyse der Interviews, der 
Auswertung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
bis zu diesem Zeitpunkt und dem (Rechts-)Ver-
gleich zwischen verschiedenen Möglichkeiten 
eines Digitalchecks haben wir unterschiedli-
che Handlungsempfehlungen abgeleitet, die 
helfen sollen, die digitale Vollziehbarkeit von 
Gesetzen nachhaltig zu verbessern: 

	– Einführung eines zentralen Digital-
checks auf Bundesebene. Zur Verbesserung 
der digitalen Vollzugstauglichkeit von Gesetzen 
sollten alle Bundesgesetze vor der Beschluss-
fassung durch den Bundestag einem verbind-
lichen Digitalcheck unterzogen werden. Auch 
auf Landesebene ist die Institutionalisierung 
eines Digitalchecks nach dem vorgeschlagenen 
Modell empfehlenswert.

	– Starke institutionelle Verankerung 
durch Einbeziehung des Normenkontroll-
rats. Angesichts seiner Kompetenzen auf dem 
Gebiet des Bürokratieabbaus ist zu empfeh-
len, dem NKR die Aufgabe des zentralen Di-
gitalchecks zu übertragen. Der NKR ist nach 
§ 1 Abs. 1 NKRG beim Bundeskanzleramt an-
gesiedelt, nur an seinen gesetzlichen Auftrag 
gebunden und in seiner Tätigkeit unabhängig. 
Institutionell bringt er damit die Vorausset-
zungen für eine unabhängige Digitalisierungs-
prüfungsstelle mit. Alternativ ist als verant-
wortlicher Akteur für die Durchführung des 
Digitalchecks auch die von Bund und Ländern 
gemeinsam getragene Föderale IT-Kooperation 
(FITKO) denkbar. 

	– Schaffung eines robusten gesetzlichen 
Mandats zur Durchführung dieses Digital-
checks. Will man einen Digitalcheck konzipie-
ren, dessen Ergebnisse auch in den politischen 
Prozess durchdringen, ist eine verbindliche 
gesetzliche Regelung notwendig. Bloße Ge-
schäftsordnungsregelungen allein erschei-
nen nicht hinreichend. Die den Digitalcheck 
durchführende Einrichtung – etwa der NKR 
– braucht ein adäquates gesetzliches Mandat. 
Dies schafft – in Verbindung mit notwendigen 
personellen und infrastrukturellen Aufsto-
ckungen – die Grundlage für einen effektiven 
Digitalcheck. Konsequent wäre die Einfügung 
des Verfahrens zum Digitalcheck durch Er-
weiterung des NKRG. 

	– Erweiterung der Beanstandungsrechte 
des NKR. Als Kontrollinstrumente des NKR 
stehen de lege ferenda die Beratung und die 
Stellungnahme zur Verfügung (vgl. § 6 Abs. 1 
NKRG). Um die hinter dem Digitalcheck ste-
henden Ziele zu effektuieren, sollten weiter-
gehende Kontrollinstrumente in Gestalt eines 
formalen Beanstandungsrechts im NKRG erwo-
gen werden. Der NKR könnte so die fehlende 
Digitaltauglichkeit eines Gesetzes beanstan-
den; in Konsequenz sollten das federführende 
Ministerium bzw. die das Gesetz initiierenden 
Fraktionen und Abgeordneten im Gesetz-
gebungsverfahren zu einer Berücksichtigung 
und Antwort in Form einer Stellungnahme 
verpflichtet werden. 

4.	 Handlungsempfehlungen
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	– Frühestmögliche Durchführung des 
Digitalchecks und Einbindung der Vollzugs-
ebene. Interviews und der Vergleich zum dä-
nischen Modell zeigen, dass eine frühestmög-
liche Durchführung des Digitalchecks und die 
frühe Einbindung der Vollzugsebene essenziell 
sind, um die digitale Vollziehbarkeit zu gewähr-
leisten. Der Digitalcheck sollte durchgeführt 
werden, sobald eine erste Textfassung, die zur 
Haus- und Ressortabstimmung freigegeben 
wurde, existiert. Die den Digitalcheck durch-
führende Einrichtung würde somit ebenso 
früh an der Gesetzesvorbereitung beteiligt wie 
weitere Bundesministerien; ein im aktuellen 
Koalitionsvertrag vorgeschlagener „Klima-
check“ (SPD u. a. 2021, S. 55) könnte parallel 
ablaufen. Ob ein für digitaltauglich befunde-
nes Gesetz auch tatsächlich digital umgesetzt 
werden kann, hängt zudem maßgeblich von 
der Arbeit in den Vollzugsbehörden ab. Nur, 
wenn die Vollzugsbehörden wissen, welche 
Herausforderungen auf sie zukommen, können 
sie die Voraussetzungen für einen digital-
gerechten Vollzug schaffen. Eine Regelung 
in der GGO zur frühzeitigen Beteiligung der 
Vollzugsebene, die die Bundesministerien 
selbst bindet, könnte die Bedeutung dieses 
Ziels verdeutlichen.

	– Selbstbindung des Deutschen Bun-
destages an Ergebnisse des Digitalchecks. 
Soweit Gesetze nach Art. 76 GG aus der Mit-
te des Deutschen Bundestages oder durch 
den Bundesrat eingebracht werden, muss die 
Durchführung eines Digitalchecks ebenfalls ge-
währleistet sein. Der NKR muss auch in diesem 
Fall sein Mandat ausüben können. Bundestag 
und Bundesrat sollten sich hier im Rahmen 
ihrer jeweiligen Geschäftsordnung (GO BT 

bzw. GO BR) zur unverzüglichen Zuleitung ein-
gebrachter Entwürfe an den NKR verpflichten. 
Im Falle einer Beanstandung durch den NKR 
unterliegen auch die das Gesetz initiierenden 
Fraktionen einer Berücksichtigungs- und Stel-
lungnahmepflicht. Darüber hinaus könnte zur 
effektiven Umsetzung eine Selbstbindung des 
Deutschen Bundestages und Bundesrats in der 
GO BT bzw. GO BR verankert werden, die Er-
gebnisse des Digitalchecks zu berücksichtigen.

	– Aktives Change Management betrei-
ben. Innerorganisatorischen Wandelwider-
ständen muss gezielt entgegengewirkt werden. 
Die entsprechenden Methoden sollten konse-
quent und systematisch angewandt werden, 
um allen Beteiligten transparent die Vorteile 
und Beweggründe von organisatorischen Än-
derungen, bspw. Kompetenzverschiebungen, 
näherzubringen.

	– Kompetenzbildung auf allen Ebenen. 
Gesetzgeberische Organe und normvollziehen-
de Behörden sehen sich den Auswirkungen 
des demografischen Wandels ausgesetzt. Um 
ein digitales Mindset in der gesamten Beleg-
schaft zu fördern und sicherzustellen, dass 
Digitalisierung nicht ausschließlich ein Aspekt 
der IT-Abteilung bleibt, sondern ein Quer-
schnittsthema wird, muss die (Aus-)Bildung 
von Digitalkompetenzen auch außerhalb von 
formalen Bildungskontexten, wie bspw. dem 
Studium oder der Ausbildung, massiv ge-
fördert und erweitert werden. Insbesondere 
auch in der öffentlichen Verwaltung muss ein 
Schwerpunkt auf die systematische und lang-
fristige Ausbildung von Digitalkompetenzen 
gelegt werden.
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	– Neue Formen der Zusammenarbeit – 
Gesetzgebungslabore. Zur Vorbereitung oder 
ggf. als Ergänzung zu dem vom NKR durchzu-
führenden Digitalcheck sollten bei geeigneten 
Vorhaben innovative Zusammenarbeitsfor-
men, etwa in Gestalt von Gesetzgebungs-
laboren, Anwendung finden. Diese könnten 
dazu dienen, die Vollzugsebene frühzeitig 
einzubinden, um mit ihr die Anforderungen 
an digitale Vollziehbarkeit zu erproben. Hier 
wäre es auch sinnvoll, wenn Vertreter des NKR 
teilnehmen würden. Innovative Formen der 
Zusammenarbeit könnten helfen, in einem 
frühen Stadium der Gesetzesvorbereitung an 
neue Umsetzungsthemen mittels prozessua-
len Denkens und Design Thinking-Methoden 
heranzutreten. Gesetzgebungslabore sollten 
eine Option und keinen verpflichtenden Teil 
der Gesetzesvorbereitung darstellen, da sich 
ihre Durchführung nicht in jedem Gesetzge-
bungsvorhaben eignen dürfte.

	– Harmonisierung von IT-Landschaften. 
Datenhaltung, -verfügbarkeit und -verarbei-
tung gestalten sich durch die heterogene 
Landschaft von Systemen, die insb. die Voll-
zugsebene nutzt, zunehmend schwierig. Dieser 
Umstand wird durch die Mannigfaltigkeit von 
digitalen und analogen Dateneingangskanälen 
noch weiter verschärft. Deshalb sollte die für 
ein Gesetzesvorhaben notwendige Systemland-
schaft systematisch erfasst und auf den Prüf-
stand gestellt werden, sodass digital gestaltete 
Gesetze auch technisch umsetzbar sind. 

	– Standardisierung der Kommunikations-
wege auf institutioneller Ebene. Allen Betei-
ligten muss klar sein, welche Akteure zu be-
rücksichtigen sind, wenn Gesetze geschmiedet 
werden. Dabei lässt sich das komplexe, födera-

le deutsche System nicht von der Hand weisen, 
den daraus resultierenden Hindernissen sollte 
durch klar definierte und vor allem (öffentlich) 
dokumentierte Verantwortlichkeiten und Kom-
petenzen vorgebeugt werden.  Dazu gehört 
auch die Schaffung einer koordinierenden 
Stelle bei normvollziehenden Behörden, die 
Anfragen im Beteiligungsverfahren bündelt 
und als einheitliche Anlaufstelle im Gesetzge-
bungsverfahren fungiert, um  interne Stellung-
nahmen aus verschiedenen Fachgebieten zu 
konsolidieren. Hierdurch wird eine konsistente 
und abgestimmte Kommunikation innerhalb 
der vollziehenden Behörde und zwischen ihr 
und dem Gesetzgeber gesichert. 

	– Standardisierung der internen Kom-
munikation und Prüfverfahren. Sobald eine 
Behörde zur Stellungnahme aufgefordert wird, 
muss ein standardisiertes Verfahren eingeleitet 
werden, in dem klar geregelt ist, welche inter-
nen Stellen zu konsultieren sind und welche 
Aufgaben diesen in der Prüfung zukommen. 
Wichtig ist hier insbesondere, dass die Prü-
fung interdisziplinär erfolgt, um sowohl der 
Fachlichkeit als auch dem Querschnittsthema 
Digitalisierung Rechnung zu tragen.

	– Prüfungsinhalt des Digitalchecks. Der 
mit dem Digitalcheck betrauten Einrichtung 
sollte auch ein gesetzliches Mandat zur Ent-
wicklung der Prüfkriterien erteilt werden. 
Diese Erarbeitung an externer Stelle kann 
sicherstellen, dass nicht durch einen politisch 
entwickelten, einfach gehaltenen Fragenkata-
log die Effektivität eines Digitalchecks niedrig 
gehalten wird. Als Ausgangspunkt sollte in-
haltlich eine Definition dessen stehen, was 
ein digitaltaugliches Gesetz kennzeichnen 
soll. Hier bietet sich eine Anknüpfung an 
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die seitens des NKR bereits vorgeschlage-
ne Definition von digitaltauglichen Gesetzen 
an (Nationaler Normenkontrollrat 2021). Als 
zentrale inhaltliche Prüfungspunkte sollten 
Berücksichtigung finden:

•	 	Ersetzung der Schriftform durch digitale 
Alternativen (qualifizierte Signatur; eID)

•	 	Möglichkeit des automatisierten Daten-
abrufs aus Registern und Fachverfahren

•	 	Vereinheitlichung und Modularisierung 
zentraler Rechtsbegriffe 

•	 	Datenerhebung „Once only“, Möglichkei-
ten des Datenaustauschs innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung

•	 	Durchführung einer Prozessmodellierung 
im Rahmen der Gesetzesvorbereitung

	– Bei Gesetzentwürfen auf Standardisierung 
setzen. Für eine technologisch gestützte 
Umsetzbarkeit von Gesetzen ist es von 
großem Vorteil, wenn diese auf Standard-
varianten beruhen und Einzelfälle Aus-
nahmen darstellen. Als Beispiel können 
hier die zuvor genannten Prinzipien der 
dänischen „digital-ready legislation“ ge-
sehen werden. 

	– 	Organisationsindividuelle Checkliste er-
stellen und kontinuierlich erweitern. Die 
Prüfung auf digitale Vollziehbarkeit sollte 
sich an einheitlichen, standardisierten 
Kriterien orientieren. Die in dieser Studie 
erhobenen Kriterien sollten beachtet, um 
organisationsindividuelle Kriterien ergänzt 
und kontinuierlich erweitert werden. Jede 
Behörde und Organisation, die in einem 
Gesetzgebungsverfahren zu einer Stellung-
nahme aufgefordert wird, sollte einen ent-
sprechenden Kriterienkatalog entwickeln.
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      Abbildung 2 – Digitalfreundliche Gesetzesvorbereitung
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Die Studie zeigt, dass eine Realisierung der 
bestehenden Potenziale digitalisierter Ver-
waltungstätigkeit nur gelingen kann, wenn 
dieses Ziel bereits in der Gesetzesvorbereitung 
Berücksichtigung findet. Die Vollzugstauglich-
keit von Rechtsnormen hängt bereits heute 
maßgeblich von ihrer digitalen Umsetzbarkeit 
ab. Vollzugs- und digitaltauglichere Gesetze 
erleichtern die Umsetzung des Normbefehls 
für die Exekutive und verbessern somit die 
Effektivität eines Gesetzes (Kühn 2021).

Die Auswertung der durchgeführten Experten-
interviews hat ergeben, dass dieses Ziel im 
bisherigen Verfahren der Gesetzesvorberei-
tung und Gesetzgebung nicht hinreichend be-
rücksichtigt wird. Eine adäquate Einbeziehung 
der Vollzugsbehörden und ihrer Interessen 
ist im Gesetzgebungsverfahren mit Sachver-
ständigenanhörungen nicht gesichert, was 
durch den untersuchten Anwendungsfall der 
Grundrente verdeutlicht wird. Interviews und 
Literaturanalyse zeigen, dass zur Behebung 
dieses Defizits eine standardisierte Über-
prüfung der Digitaltauglichkeit von Gesetzen 
durchzuführen ist. Um einen Digitalcheck in 
diesem Sinne zu effektuieren, wird die zen-
tralisierte Durchführung durch eine fachlich 
kompetente und (durchsetzungs-)starke Ins-
titution als notwendig erachtet. Diese sollte 
bereits so früh wie möglich in den Prozess der 
Gesetzesvorbereitung eingebunden werden, 
um zu verhindern, dass das Ziel der Vollzugs-
tauglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt auf-
grund politischer Eigenrationalitäten (zeitlich) 

keine Berücksichtigung mehr finden kann. 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden 
Handlungsempfehlungen abgeleitet, die hel-
fen sollen, die digitale Vollziehbarkeit von 
Gesetzen nachhaltig zu verbessern. Ange-
sichts seiner nachgewiesenen Kompetenzen 
ist zu empfehlen, dem NKR die Aufgabe der 
Entwicklung der Prüfkriterien für einen zent-
ralen Digitalcheck und dessen standardisierte 
Durchführung auf Bundesebene zu übertra-
gen. Der NKR sollte zudem durch Ergänzung 
des NKRG mit einem starken gesetzlichen 
Mandat, insbesondere auch einem formalen 
Beanstandungsrecht gegen Gesetzentwür-
fe, ausgestattet werden. Empfohlen wird, 
den Digitalcheck frühzeitig, möglichst bei 
Vorliegen einer ersten Textfassung, die zur 
Haus- und Ressortabstimmung freigegeben 
ist, durchzuführen. Eine Selbstbindung von 
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat 
an die Ergebnisse des Digitalchecks in ihrer 
jeweiligen Geschäftsordnung gewährleistet 
die Durchführung und Beachtung des Digital-
checks in allen Anwendungsfällen.

Dieses veränderte und rechtlich niederge-
legte Verständnis der Gesetzesvorbereitung 
muss von weiteren strukturellen Änderun-
gen flankiert werden, um die digitale Voll-
ziehbarkeit von Gesetzen und in der Folge 
die Verwaltungstätigkeit zu verbessern. Der 
bisher unstrukturierte Austausch zwischen 
und innerhalb von Ministerialverwaltung und 
Vollzugsebene ist durch die Etablierung von 

5.	 Zusammenfassung
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Standards für inter- und intrabehördlicher 
Kommunikation zu verbessern. Vollzugsbehör-
den sollten einen standardisierten Prüf- und 
Kommunikationsablauf bei neuen Gesetzent-
würfen entwickeln; dabei muss Digitalisierung 
als Querschnittsthema und nicht länger nur als 
technische Frage verstanden werden. Politisch 
muss auf eine Harmonisierung von Datenein-
gangs- und -austauschkanälen innerhalb der 
öffentlichen Verwaltung hingewirkt werden. 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die ange-
regten Vorschläge ob der Rahmenbedingungen 
dieser Kurzstudie einigen Limitationen unter-
stellt sind. Zunächst ist festzustellen, dass die 
politische Perspektive in den Interviews nicht 
berücksichtigt wurde. Obwohl diese Sichtweise 
die Ergebnisse der Studie womöglich noch er-
weitert hätte, war eine Ausweitung der Studie 
im Rahmen des Forschungsprojektes nicht 

möglich. Zugleich kann und will die Studie ge-
rade auf diese Weise Handlungsempfehlungen 
für politische Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger entwickeln. Weiterhin 
präsentiert die Studie einen für Deutschland 
eher theoretischen Ansatz; ein umfassender 
Digitalcheck in der Gesetzesvorbereitung im 
vorgeschlagenen Sinne ist hier noch nicht 
durchgeführt worden. Eine praktische Evalua-
tion der Ergebnisse kann dementsprechend 
erst zukünftig erfolgen.

Die vorgeschlagenen rechtlichen und struktu-
rellen Veränderungen können zu einer besse-
ren Strukturierung der Gesetzesvorbereitung 
und rationaleren Abwägungsprozessen beitra-
gen. Diese Rationalisierung ist erforderlich, 
will der moderne Staat auch in Zeiten großen 
Zeit- und Entscheidungsdrucks vollzugs- und 
digitaltaugliche Gesetze schaffen.
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